
    

    

serrerr Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

mer Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Re- 
publik Nordmazedonien 

sezus Ihre Anfrage vom 10. November 2022, Gz.: #262908 
Ihre Kostenübernahmeerklärung vom 29. November 2022 

ANGE -1- 
ez 505-511.03 E IFG 414-2022 (bitte bei Antwort angeben) 

    

      

   

Berlin, 12. Januar 2023 

mit Ihrer o.g. Anfrage auf Informati nach dem Informationsfreihei des Bundes 

(IFG) bitten Sie um Übersendung folgender Information: 

„Aktueller Lagebericht zu Nordmazedonien (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage)“ 

Mit Schreiben vom 15. November 2022 hat das Auswärtige Amt Ihnen mitgeteilt, dass Ihre An- 

frage nicht im Rahmen einer einfachen - und damit gebührenfreien Auskunft - beantwortet wer- 
den kann. Für das H hen und Z Ilen der fr. Informationen sowie das 
Schwärzen von Informationen zum Schutz öffentlicher und privater Belange sei mit einer Ge- 
bühr im unteren bis mittleren Bereich des Gebührenrahmens von 15,00 bis 500,00 € zu rechnen. 

Sie wurden daher um Mitteilung gebeten, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten möchten und zur 
Übernahme der Gebühr bereit seien. 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt 
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trotz Kostenfolge am Antrag festzuhalten. 
Mit E-Mail vom 29. November 2022 erklärten Sie, 

Hierauf ergeht folgender 

Bescheid: 

Ihrem Antrag wird teilweise stattgegeben. 

3 ee i .d- 
Als Anlage wird Ihnen der aktuelle „Bericht im Hinblick auf die Einstufung der Be 

mazedonien als sicheres Herkunftsland im Sinne des $ 29 a AsylG“ vom 3. Juni 2021 ( 5 

April 2021) in teilgeschwärzter Fassung übermittelt. 

Dieser Bescheid ergeht gebührenpflichtig. 

Begründung: 

Gem. $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden 
des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Informationen. Sind jedoch die Tatbestandsvoraus- 

setzungen der Ausschlusstatbestände der $$ 3 - 6 IFG erfüllt, ist der Antrag auf Informationszu- 

gang abzulehnen. 

Im Einzelnen beruhen die Schwärzungen für den „Bericht im Hinblick auf die Einstufung der 

Republik Nordmazedonien als sicheres Herkunftsland im Sinne des $ 29 a AsylG“ vom 3. Juni 
A, Üt Ber 

  

auf- 
  

  

  

  

2021 (Stand: April 2021) auf folgenden Überl die in der nachstel 
gelistet sind: 

Seite Begründung! 

4,6,8 $3 Nr. 4 IFG und $ 3 Nr. 1 a) IFG: 

Wertende Aussage zu zentralem politischen Thema der Regierung 

6,8, 11 $3 Nr. 4 IFG und $ 3 Nr. 1 a) IFG: 

Wertende Aussage zu politischen Akteuren 

4,5,7,8,9,10 $ 3 Nr. 4 IFG und $ 3 Nr. 1 a) IFG: 

Wertende Aussagen zur Menschenrechtslage 

8,11 $ 3 Nr. 4 IFG und $ 3 Nr. 1 a) IFG: 

Einschätzungen zur Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit der 

  

  

  

Justiz | 

8,11 $3 Nr. 4IFG und $3 Nr. 1a) IFG: 

Wertende Aussagen zur Funktionalität und Leistungsfähigkeit des 
Sicherheitssektors   

* zum Inhalt der Norm siehe http://www.gesetze-im-internet.de/ifg/ _3.html 

 



   



   
































